
Schwerpunkte in der Qualifikationsphase 
 

Anmerkungen zur Tabelle: 
1) Deutsch ist als Kernfach zu belegen, wenn es nicht als Schwerpunktfach gewählt worden ist. 
Eine weitere Fremdsprache ist als Kernfach zu belegen, wenn Deutsch als Schwerpunktfach 
gewählt worden ist.  
2) Die Belegungsverpflichtung beträgt fünf Wochenstunden für vier Halbjahre, wenn das Fach als 
drittes Prüfungsfach gewählt worden ist.  
3) Es ist das Fach zu belegen, das nicht als Schwerpunktfach gewählt worden ist.  
4) Mathematik ist als Kernfach zu belegen, wenn es nicht als Schwerpunktfach gewählt worden 
ist.  
5) Eine Belegungsverpflichtung besteht nur, wenn das Fach Mathematik als Schwerpunktfach 
gewählt worden ist.  
6) Es kann nur ein Fach gewählt werden, in dem in der Einführungsphase durchgehend am Un-
terricht teilgenommen wurde.  
 


